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Die Migrationsgeschichte eines einzelnen
Kleinstaates aufzuarbeiten, bietet die Mög-
lichkeit, gleichzeitig unterschiedliche Aspekte
des Phänomens zu betrachten und diese auf-
einander zu beziehen. Das Fürstentum Liech-
tenstein scheint sich für ein solches Vorha-
ben gut zu eignen: So erschien neben der hier
besprochenen Dissertation von Martina So-
chin D’Elia über „Liechtensteins Umgang mit
Fremden seit 1945“, wie der Untertitel der
Arbeit lautet, kürzlich auch eine vierbändi-
ge Publikation eines historischen Forschungs-
projekts zur Einbürgerung in Liechtenstein
im 19. und 20. Jahrhundert.1 Während letzte-
res stärker staatspolitisch ausgerichtet ist und
Einbürgerungsnormen und -praktiken fokus-
siert, widmet sich Sochin D’Elia „Fragen nach
der Wahrnehmung und den Umgang der
liechtensteinischen Aufnahmegesellschaft mit
den Fremden“ (S. 17). Dabei gelingt es der
Autorin, die Perspektive der liechtensteini-
schen Gesellschaft in der Nachkriegszeit dif-
ferenziert und auch in ihren Widersprüch-
lichkeiten zu rekonstruieren, da sie ihre Fra-
gestellung nicht auf einen Migrationstypus
beschränkt, sondern sie an den Feldern der
Heirats-, der Arbeits- und der Fluchtmigrati-
on anlegt.

Die Studie ist entlang dieser drei The-
menfelder strukturiert, welche auch die drei
Hauptkapitel des Buches bilden. Einleitend
legt die Autorin dar, anhand welcher Katego-
rien sie die Quelleninterpretation vornimmt:
Einerseits sind dies die in der Fragestellung
erwähnten Begriffe der Wahrnehmung und
des Umgangs, wobei Sochin D’Elia Wahrneh-
mung als Analysekategorie zur „Rekonstruk-
tion subjektiver menschlicher Vorstellungs-
welten“ (S. 34) nutzt und Umgang als gesell-
schaftliches Handeln im Sinne einer Interakti-
on mit anderen deutet. Andererseits dient das
einleitende Kapitel einer theoretischen Aus-
einandersetzung mit den für die Quellenin-

terpretation zentralen Begriffen der Fremd-
heit und der Integration. Fremdheit müsse als
Konstrukt verstanden werden, welches nur in
Relation zu etwas Eigenem bedeutsam wer-
den könne. Folgerichtig rückt die Konstrukti-
on von Differenzlinien zwischen dem Eigenen
und dem Fremden ins Zentrum des Interes-
ses. Die Autorin befragt ihre Quellen nach den
Instrumenten und Argumenten, mit welchen
solche Differenzziehungen erfolgten. Gleich-
zeitig werden die normativen Komponen-
ten des Begriffs der Integration historisiert:
„Strukturelle Prozesse des Ein- und Aus-
schlusses werden aus historischer Perspektive
von jeder Gesellschaft laufend neu ausgehan-
delt und unterliegen damit einem ständigen
Wandel“ (S. 47). Obwohl der Integrationsbe-
griff erst in der zweiten Hälfte des Untersu-
chungszeitraums auftritt, macht ihn die Au-
torin dazu nutzbar, anhand des Wandels der
Aufnahmebereitschaft sowie der sich verän-
dernden Kriterien zur Beurteilung von Inte-
grationserfolg oder -misserfolg die Haltung
der Aufnahmegesellschaft gegenüber ‚Frem-
den‘ zu rekonstruieren.

Die Wahl des ersten Schwerpunktes, der
Heiratsmigration, entspricht einem allgemei-
nen Desiderat nach einer stärkeren Berück-
sichtigung von Geschlechterverhältnissen in-
nerhalb der Migrationsgeschichte. Ausgangs-
und Drehpunkt der Argumentation ist ei-
ne unterschiedliche Bürgerrechtsregelung für
Männer und Frauen, wonach eine Liechten-
steinerin ihre Staatsbürgerschaft verlor, wenn
sie einen Ausländer heiratete, und ihre Wohn-
sitzsicherheit fortan an die Niederlassungsbe-
willigung ihres Mannes gebunden war – eine
Bürgerrechtsregelung, welche bis 1992 auch
in der Schweiz galt. Darin, so Sochin D’Elia,
spiegle sich die Vorstellung eines patrilinea-
ren Transfers nationaler Identität.

Vor diesem Hintergrund diskutiert die Au-
torin die öffentlichen Debatten um verschie-
dene politische Vorstöße, welche die Absicht
teilten, die aus dieser Regelung resultieren-
den Ungleichbehandlungen zu mildern. Ers-
tens wurde um ein Postulat mit dem Na-
men „Liechtensteinerin bleiben“ gerungen,
das sich zum Ziel setzte, dass Liechtenstei-
nerinnen auch bei Heirat eines ausländi-
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schen Mannes ihre Staatsbürgerschaft behal-
ten durften. Zweitens stellten die durch Hei-
rat eingebürgerten Frauen – in der Öffent-
lichkeit auch als „unechte“ Liechtensteinerin-
nen disqualifiziert (S. 107) – eine Barriere für
die Verleihung des Stimm- und Wahlrechts an
Frauen dar. Erst der Kompromissvorschlag ei-
ner Karenzfrist, wonach „eingeheiratete Aus-
länderinnen“ (S. 110) erst sechs Jahre nach der
Einbürgerung das Stimmrecht erhielten, be-
reitete der Annahme des Frauenstimmrechts
den Boden. Drittens folgte aus dem Mus-
ter des patrilinearen Identitätstransfers, dass
die „ausländischen Kinder liechtensteinischer
Mütter“ (S. 121) – also Kinder von Liechten-
steinerinnen, die einen Ausländer geheiratet
hatten – das Staatsbürgerrecht nicht per Ge-
burt erhielten und somit gegenüber den ein-
heimischen Kindern mit liechtensteinischem
Vater und „zugeheirateten“ (S. 123) Müttern
rechtlich benachteiligt waren. Anhand die-
ser Facetten zeichnet Sochin D’Elia nach, wie
Fremdheit in der liechtensteinischen Gesell-
schaft entlang von Staatsbürgerschaft kon-
struiert und wie zudem zwischen ‚echten‘
und ‚unechten‘ Liechtensteinern bzw. Auslän-
dern differenziert wurde. Gleichzeitig proble-
matisiert sie die in der liechtensteinischen Be-
völkerung vorherrschende Auffassung einer
„totalen Integration“ (S. 134), wonach eine
doppelte Staatsangehörigkeit ausgeschlossen
wurde.

Als zweiten Schwerpunkt bearbeitet Sochin
D’Elia die Arbeitsmigration, wobei ihre Argu-
mentation dem Spannungsfeld zwischen dem
ökonomischen Wunsch nach Arbeitskräften
und den gesellschaftspolitischen Bedenken
gegenüber einer Überfremdung Liechten-
steins folgt. So kommen die Rekrutierungs-
praxis der liechtensteinischen Unternehmen
in Italien oder die Arbeits- und Wohnbe-
dingungen der Arbeitsmigranten ebenso zur
Sprache wie die restriktive Handhabung von
Niederlassungsbewilligungen für deren Fa-
milien oder die Umstände fremdenpolizeili-
cher Ausweisungen.

Plausibel legt die Autorin dar, dass gera-
de der letztgenannte Aspekt die Wahrneh-
mung und den Umgang mit dem Fremden in
der liechtensteinischen Gesellschaft spiegle,
weil Ausweisungspraktiken ein Gradmesser
für Toleranz seien. Die Rigidität des Umgangs

mit ausländischen Arbeitskräften zeigt sich
nach Sochin D’Elia in der engen Kopplung
mit (katholischen) Moralvorstellungen, wo-
nach neben der Missachtung fremdenpolizei-
licher Vorschriften auch im Ehebruch, in der
Schuldenmacherei oder gar in der Charakte-
risierung als arbeitsscheu Ausweisungsgrün-
de gefunden wurden. Die Wahrnehmung der
ausländischen Arbeitskräfte als wirtschaftli-
che Manövriermasse zeigte sich auch in pre-
kären Wohnverhältnissen, welche den Mi-
granten teilweise zugemutet wurden, wenn-
gleich die Autorin „im Allgemeinen faire fi-
nanzielle Anstellungsbedingungen“ (S. 208)
konstatiert, die den Arbeitsmigranten seitens
der von ihnen abhängigen liechtensteinischen
Wirtschaft geboten wurden. Hinsichtlich der
Integration in die liechtensteinische Gesell-
schaft stößt Sochin D’Elia auf unterschiedli-
che Akteursgruppen wie die katholische Kir-
che, das Rote Kreuz oder das Italienische
Konsulat in St. Gallen, welche sich um eine
soziale und kulturelle Betreuung der italie-
nischen Arbeitskräfte in Liechtenstein küm-
merten. Dass dabei die Beschulung und die
Betreuung der Kinder von Arbeitsmigranten
nur am Rande thematisiert werden kann, ist
dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der
restriktiven Verteilung von Familienbewilli-
gungen sich nur wenige italienische Kinder in
Liechtenstein aufhielten.

Den dritten Schwerpunkt, die Fluchtmigra-
tion, nutzt Sochin D’Elia nun als Kontras-
tierung der bisherigen Ergebnisse eines re-
striktiven Umgangs mit den Fremden durch
die liechtensteinische Bevölkerung. Die bis
in die 1990er-Jahre unkomplizierte Aufnahme
kleiner Gruppen von ungarischen, tschecho-
slowakischen und indochinesischen Flücht-
lingen sei karitativ geprägt gewesen und
zeuge von einer gewissen Offenheit gegen-
über Fremden, welche in den ersten bei-
den Schwerpunktbereichen so nicht sichtbar
wurde. So findet die Autorin Belege dafür,
wie sich die liechtensteinische Bevölkerung
zu einem Engagement für einzelne Flücht-
lingsgruppen mobilisieren ließ. Im Vergleich
der einzelnen Flüchtlingsgruppen legt So-
chin D’Elia offen, wie stark der Umgang mit
Flüchtlingen politisch motiviert war: Wäh-
rend die Aufnahme von Flüchtlingen aus Ost-
europa im Einklang mit der antikommunisti-
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schen Haltung Westeuropas stand, wurde der
chilenischen Flüchtlingsgruppe, die im Zu-
ge des Militärputschs von 1973 nach Europa
kam, die Aufnahme verweigert. Mit Blick auf
Flüchtlinge aus Südosteuropa hält die Auto-
rin fest, wie die Einstellung gegenüber den
aufgenommenen Flüchtlingen davon abhän-
gig war, ob von einem definitiven Verbleib in
Liechtenstein ausgegangen wurde oder ob ei-
ne möglichst baldige Rückführung der Betrof-
fenen ins Auge gefasst wurde – bei letzterem
blieben Integrationsmaßnahmen weitgehend
auf der Strecke.

Das letzte Kapitel bietet eine Synthese der
drei Migrationsformen im Hinblick auf die
Konstruktion von Fremdheit durch die liech-
tensteinische Gesellschaft und dem damit zu-
sammenhängenden Verständnis von Integra-
tion. Die breite Anlage der Studie kommt der
Autorin hier entgegen, denn es gelingt ihr
im Abschluss eine differenzierte Rekonstruk-
tion von Fremdheitsvorstellungen in Liech-
tenstein entlang den Kriterien Ökonomie, Ge-
schlecht, Identitätskonstruktion und Religion
über die drei Bereiche der Heirats-, Arbeits-
und Fluchtmigration hinweg.

Das gewählte Forschungsdesign impliziert
letztlich aber auch, dass die Studie konkre-
te Wahrnehmungs- und Umgangsformen ten-
denziell vernachlässigt. Die Autorin rekon-
struiert Fremdheitskonstruktionen und In-
tegrationsverständnisse in erster Linie über
staatliche, wirtschaftliche, religiöse oder ka-
ritative Institutionen, während den Beschrei-
bungen der konkreten Interaktion mit oder
über Fremde nur wenig Platz eingeräumt
wird. Somit erscheint fraglich, ob das Verspre-
chen einer Untersuchung der „Alltagsebene“
(S. 17) tatsächlich eingelöst wird. Vor dem
Hintergrund des ambitionierten Vorhabens ist
diese Einschränkung jedoch nachvollziehbar,
leistet die Arbeit doch einen überzeugenden
Beitrag zu einem umfassenden Verständnis
von Migration, das sich weder auf die staatli-
che Ebene noch auf eine Wanderungsform be-
schränkt.
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